
Orientierungssätze: 

 

 
1. Bei der Kampfhundeverordnung aus dem Jahre 1992, die die Hunderassen fest-

legt, die als Kampfhunde gelten bzw. bei denen die Kampfhundeigenschaft wider-
legt werden kann, handelt es sich nicht um eine bewehrte Verordnung im Sinne 
von Art. 50 Abs. 2 LStVG. Die Kampfhundeverordnung wird nicht dadurch selbst 
zur bewehrten Verordnung, dass – anknüpfend an die Definition des Kampfhun-
des – in Art. 37 LStVG bewehrte Regelungen getroffen bzw. ermöglicht werden.  
 

2. Ein berechtigtes Interesse im Sinn des Art. 37 Abs. 2 Satz 1 LStVG kann nur im 
Einzelfall im Hinblick auf eine konkrete Hund-Halter-Situation vorliegen. Allge-
meine tierschützerische Belange – Herausholen eines Kampfhundes aus einem 
Tierheim – begründen für sich gesehen kein berechtigtes Interesse.  

 

 

Hinweise:  

 
Nach Art. 50 Abs. 2 Satz 2 LStVG treten bewehrte Verordnungen nach spätestens 

20 Jahren außer Kraft. Für die Erlaubnis zum Halten eines Kampfhundes ist nach 

Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 LStVG u.a. ein berechtigtes Interesse an der Haltung nachzu-

weisen. In dem klägerischen Vorbringen, wonach der Hund – ein American Staf-

fordshire Terrier – bei ihm (mit Familienanschluss) besser und artgerechter unterge-

bracht wäre als im Tierheim, sieht der Senat letztlich nur den bloßen Wunsch, einen 

Kampfhund halten zu wollen. 
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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

*. ****** ****, 

*. ****** ****, 
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 ** * *** * ********: ******* **** *, ***** ************, 

 - ****** - 

 

************** ** * *** *: 

************** ******, ********* & ******, 

********** ***. ***, ***** ******** *. *. ****, 

 

gegen 

 

Gemeinde Petershausen, 

vertreten durch den ersten Bürgermeister, 

Bürgermeister-Rädler-Str. 3, 85238 Petershausen, 

 - Beklagte - 

 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte ************ ******* ***** ******** * ******** 

*********** ** ***** ************ **** **** 

 

wegen 

 

Untersagung der Hundehaltung; 

hier: Antrag der Kläger auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichts München vom 27. September 2012, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

 

 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Eich, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Martini 

 

ohne mündliche Verhandlung am 2. Juni 2014 

folgenden 

 

Beschluss: 
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 I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt. 

 

 II. Die Kläger tragen die Kosten des Zulassungsverfahrens. 

 

 III. Unter Abänderung des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungs-

gerichts München vom 27. September 2012 wird der Streitwert für 

das Verfahren in beiden Rechtszügen auf jeweils 10.000 Euro fest-

gesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Der Antrag auf Zulassung der Berufung hat keinen Erfolg. Aus dem der rechtlichen 

Überprüfung durch den Senat allein unterliegenden Vorbringen in der Zulassungsbe-

gründung ergeben sich weder ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der angegriffenen 

Entscheidung i.S. von § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO, noch hat die Rechtssache grund-

sätzliche Bedeutung i.S. von § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO. 

 

1. Der Zulassungsgrund der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des angegriffenen 

Urteils (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) liegt nicht vor. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit 

des angegriffenen Urteils bestünden nur dann, wenn die Kläger im Zulassungsver-

fahren einen einzelnen tragenden Rechtssatz oder eine einzelne erhebliche Tat-

sachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt hätten 

(BVerfG, B.v. 10.9.2009 – 1 BvR 814/09 – juris Rn. 11). Das ist jedoch nicht der Fall. 

 

Das Verwaltungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Kampfhunde-

verordnung nicht außer Kraft getreten ist (dazu 1.1.) und für die Haltung des Hundes 

„Bossi“ deshalb eine Erlaubnis erforderlich ist, die aber wegen fehlenden berechtig-

ten Interesses der Kläger nicht erteilt werden kann (dazu 1.2.). Ob die Kläger zudem 

ihre Zuverlässigkeit nachgewiesen haben oder nachweisen mussten, kann dahin-

stehen (dazu 1.3.).  

 

1.1. Das Verwaltungsgericht hat den Hilfsantrag der Kläger auf Feststellung, dass sie 

für die Haltung des Kampfhundes „Bossi“ keiner Erlaubnis bedürfen, zu Recht abge-

lehnt und ist zutreffend davon ausgegangen, dass entgegen den Ausführungen der 

Kläger die Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit 

1 

2 

3 

4 



- 4 - 

 

 

vom 10. Juli 1992 (GVBl S. 268), geändert durch Verordnung vom 4. September 

2002 (GVBl S. 513, ber. S. 583) – Kampfhundeverordnung – nicht außer Kraft ge-

treten ist. Bei der Kampfhundeverordnung handelt es sich nämlich nicht um eine be-

wehrte Verordnung, die nach Art. 50 Abs. 2 Satz 2 LStVG nach 20 Jahren außer 

Kraft tritt. Denn bewehrt sind nur Verordnungen, wenn Zuwiderhandlungen gegen sie 

selbst mit Strafe oder Geldbuße bedroht sind (vgl. Bengl/Berner/Emmerig, LStVG, 

Stand Juli 2013, vor Art. 6 Rn. 6). Dies ist bei der Kampfhundeverordnung nicht der 

Fall, denn in der einzigen Regelung dieser Verordnung in § 1 (§ 2 betrifft nur das In-

krafttreten der Verordnung) werden lediglich die Hunderassen festgelegt, die als 

Kampfhunde gelten sowie die Rassen, bei denen die Eigenschaft als Kampfhunde 

widerlegt werden kann. In der Kampfhundeverordnung wird auch nicht die örtliche 

oder zeitliche Geltung eines bewehrten, im Gesetz geregelten Tatbestands unmittel-

bar näher bestimmt (vgl. Bengl/Berner/Emmerig, a.a.O.). Sie wird nicht schon 

dadurch zur strafbewehrten Verordnung, dass sie die Definition des Begriffs „Kampf-

hund“ enthält und für Kampfhunde in Art. 37 LStVG Regelungen getroffen werden 

sowie bei einem Verstoß gegen diese Regelungen in Art. 37 Abs. 5 LStVG auch die 

Verhängung einer Geldbuße vorgesehen ist.  

 

1.2. Benötigen die Kläger danach gemäß Art. 37 Abs. 1 Satz 1 LStVG eine Erlaubnis 

zum Halten des Hundes „Bossi“, der als American Staffordshire Terrier unter § 1 

Abs. 1 der Kampfhundeverordnung fällt und bei dem die Eigenschaft als Kampfhund 

stets vermutet wird, so scheitert deren Erteilung daran, dass die Kläger kein berech-

tigtes Interesse gemäß Art. 37 Abs. 2 Satz 1 LStVG nachgewiesen haben und ihre 

Klage daher im Hauptantrag abzuweisen war. Das Verwaltungsgericht hat insoweit 

zu Recht dargelegt, dass dieses Interesse nicht allein mit den geltend gemachten 

tierschützerischen Interessen nachgewiesen ist. Im Zulassungsverfahren machen die 

Kläger mit Blick auf Art. 20a GG geltend, das Staatsziel Tierschutz müsse bestmög-

lich verwirklicht werden, was nur dann der Fall sei, wenn ein wesensüberprüfter 

Hund nicht dauerhaft in einem Tierheim verbleiben müsse, obschon ihm bei den Klä-

gern ein liebevoller Familienanschluss und eine artgerechte Haltung angedeihen 

würde. Darüber hinaus verweisen die Kläger auf entsprechende Verwaltungsvor-

schriften der Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. 

Abgesehen davon, dass in Bayern andere Rechtsvorschriften für das Halten gefährli-

cher Hunde gelten als in anderen Bundesländern und dementsprechend auch unter-

schiedliche Verwaltungsvorschriften erlassen wurden, haben die Kläger auch mit 

Blick auf Art. 20a GG mit ihrem Zulassungsvorbringen kein berechtigtes Interesse am 
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Halten des Kampfhundes „Bossi“ aufgezeigt. Sie haben vielmehr ein allgemeines 

tierschützerisches Interesse geltend gemacht, ohne dies hinreichend zu substantiie-

ren. Mit dem Begriff „Tierschutz“ wird hier letztlich nichts anderes ausgedrückt als mit 

dem Begriff des Liebhaberinteresses, das nach der ständigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofs nicht ausreicht, um ein berechtigtes Interesse zum Halten 

eines Kampfhundes i.S. des § 1 Abs. 1 Kampfhundeverordnung nachzuweisen. Der 

Zulassungsantrag legt nicht dar, inwieweit die Staatszielbestimmung des Art. 20a GG 

einen Einfluss auf die Auslegung von Art. 37 Abs. 2 Satz 1 LStVG haben kann und 

deshalb Art. 37 Abs. 2 Satz 1 LStVG anders als bisher ausgelegt werden muss und 

insbesondere die öffentliche Sicherheit hinter das Tierschutzinteresse zurücktreten 

muss. Für ein berechtigtes Interesse ist im Hinblick auf die von gefährlichen Hunden 

ausgehenden Gefahren eine restriktive Auslegung der Vorschrift geboten. So reicht 

es zum Nachweis des berechtigten Interesses nicht aus, dass der in dem vom Verein 

Staffordshire-Hilfe e.V. betriebenen Tierheim/Tierpension untergebrachte Hund 

„Bossi“ an die Kläger vermittelt werden soll, sondern es muss ein berechtigtes Inte-

resse im Einzelfall im Hinblick auf eine konkrete Hund-Halter-Situation festgestellt 

werden (vgl. BayVGH, B.v. 15.1.2004 – 24 ZB 03.2116 – Rn. 8). Hierzu lässt sich die 

Zulassungsbegründung aber nicht aus. Die Kläger bringen lediglich vor, dass der 

Hund bei ihnen in der Familie besser und artgerechter untergebracht wäre als im 

Tierheim. Damit machen sie aber lediglich geltend, dass sie einen Kampfhund halten 

wollen und ihnen das grundsätzliche Verbot der Haltung von Hunden nach § 1 Abs. 1 

der Kampfhundeverordnung nicht entgegengehalten werden darf. Individuelle Inte-

ressen, auch einzelfallbezogene gewichtige Gesichtspunkte des Tierschutzes, zei-

gen sie nicht auf. 
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1.3. Da eine Erlaubnis zur Haltung eines Kampfhundes nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 

LStVG bereits deshalb nicht in Betracht kommt, weil die Kläger ein berechtigtes Inte-

resse gemäß Art. 37 Abs. 2 Satz 1 LStVG nicht nachgewiesen haben, kommt es auf 

die im Zulassungsantrag ebenfalls aufgeworfene Frage, ob die Kläger ihre Zu-

verlässigkeit nachweisen müssen, nicht mehr an. 

 

2. Die Berufung ist auch nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache 

nach § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO zuzulassen. 

 

Grundsätzliche Bedeutung hat eine Rechtssache nur dann, wenn sie eine entschei-

dungserhebliche und klärungsbedürftige Rechtsfrage von über den Einzelfall hinaus-

gehender Bedeutung aufwirft (vgl. BayVGH, B.v. 19.11.2013 –10 ZB 11.1227 – juris 

Rn. 9 m.w.N.). Dies ist hier jedoch nicht der Fall. 

 

Die von den Klägern aufgeworfene Frage, ob und wie das Staatsziel des Tierschut-

zes bei der Auslegung des berechtigten Interesses gemäß Art. 37 Abs. 2 LStVG zu 

berücksichtigen ist, hat deshalb keine grundsätzliche Bedeutung, weil dies eine Fra-

ge des Einzelfalls ist, die sich nicht fallübergreifend beantworten lässt. Wie oben be-

reits dargelegt wurde, kann auch unter dem Gesichtspunkt des Tierschutzes durch-

aus ein berechtigtes Interesse zur Haltung eines gefährlichen Tieres oder Kampf-

hundes bestehen. Letztendlich ist es aber eine Frage des Einzelfalls, welchem der 

von der Verfassung vorgegebenen Schutzgüter und Ziele, nämlich einerseits der 

Schutz der Allgemeinheit vor den von Kampfhunden ausgehenden Gefahren für Leib 

und Leben und andererseits dem Tierschutz, letztendlich in dem zu entscheidenden 

Fall der Vorrang zu geben ist.  

 

Aus diesen Gründen war der Antrag mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 2 VwGO ab-

zulehnen. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, § 47, § 45 

Abs. 1 Satz 2, § 52 Abs. 2 GKG. 
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Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). Mit der Ablehnung des An-

trags wird die Entscheidung des Verwaltungsgerichts rechtskräftig (§ 124a Abs. 5 

Satz 4 VwGO). 

 

 

Senftl                                                                Eich                                    Dr. Martini                 
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